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Geplanter Bebauungsplan „Neubau Kindergarten“ der Stadt Mühlacker,  

OT Lienzingen  

Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

1. Veranlassung 

Im Gewann „Ziegelwiesen“ im Ortsteil Lienzingen der Gemeinde Mühlacker ist die Erstellung 

eines Bebauungsplans zum Neubau des örtlichen Kindergartens geplant. Maßnahmen auf der 

Fläche können zur Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen sowie Verbotstat-

bestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auslösen. Zur Klärung der 

Fragestellung wurde zunächst am 17.04.2019 eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Deren 

Ziel war es festzustellen, ob von der Planung artenschutzrechtlich relevante Tier- oder 

Pflanzenarten betroffen sein könnten (artenschutzrechtliche Vorprüfung). Als Ergebnis wurden 

die europäischen Vogelarten, Fledermäuse und Reptilien als planungsrelevant eingestuft. Der 

vorliegende Bericht soll mögliche Beeinträchtigungen von Individuen, Populationen, Lebens- 

und Fortpflanzungsstätten aufzeigen und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten erarbeiten.  

 

2. Vorhabengebiet 

2.1 Lage und Ausstattung 

Das Vorhabengebiet liegt im Siedlungsbereich von Lienzingen zwischen dem Scherbentalbach 

im Westen und einem Hallengebäude bzw. der Friedrich-Münch-Straße im Osten. Südlich 

schließt ein großer Sportplatz an. Im Norden stehen die Gebäude an der Friedenstraße.  

Das Vorhabengebiet umfasst überwiegend eine große Freifläche, bestehend aus Grünland und 

asphaltiertem Parkplatz. Das Grünland ist eher artenarm und nährstoffreich. Randlich gibt es 

Gehölze, große Bäume und Gebüsch, die sich im Westen außerhalb des Plangebiets nach Süden 

fortsetzen. Entlang der Ostseite des Scherbentalbachs erstreckt sich Grabeland mit einigen 

Gartenhütten, das im Nordwesten zum Plangebiet gehört. Der Bach selbst fließt begradigt in 

einem Betongerinne, ist also naturfern ausgebaut. Die Böschungen sind steil, mehr als 1 Meter 

hoch und mit einer nährstoffliebenden Gras-Krautvegetation bewachsen. Die Gebäude an der 

Friedenstraße sind von älterer Bauart, teilweise in Fachwerk ausgeführt und mit Ziegeldächern 

versehen. Zum Bach hin gibt es Hinterhöfe, Nebengebäude und Schuppen sowie einzelne 

Bäume und Sträucher. 

Abb. 1: Vorhabengebiet (Bildquelle: 

google maps) 
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Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans (Quelle: Stadt Mühlacker) 

 

Abb. 3: Ein großer Teil des Plangebiets besteht aus lückigem, artenarmem Grünland, an dessen 

Rand Bäume und Sträucher stehen. 
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Abb. 4: Scherbentalbach Richtung Süden. Das Vorhabengebiet liegt auf dem Foto links vom 

Bach und beginnt an den Gärten nach der Garage. Der verschalte, begradigte Bach mit seinen 

steilen Uferböschungen zählt nicht dazu. 

  

 

2.2 Geschützte Landschaftsbestandteile  

Das Vorhabengebiet selbst weist keine geschützten Landschaftsbestandteile auf. Das nächst-

gelegene Objekt ist das unten aufgeführte Gehölzbiotop in ca. 50 m Entfernung östlich der Dr.-

Otto-Schneider-Straße. Noch weiter entfernt endet eine Fläche des Biotopverbunds mittlerer 

Standorte. Die genannten Strukturen liegen außerhalb des Wirkbereichs des Vorhabens. 

Abb. 5: Geschützte Biotope, Biotopverbundflächen im Umfeld des Vorhabens 

(LUBW Daten- und Kartendienst) 
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Biotop 1-7019-236-0167 „Feldgehölz östlich Lienzingen“   

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Feldhecken und Feldgehölze  

Feldgehölz auf terrassiertem Nordwest- bis Westhang mit mehreren 2 - 5 m hohen Böschungen 

oberhalb der Dr. Otto-Schneider-Straße am Ortsrand von Lienzingen. Im nördlichen Teil etwa 15 m 

hoher Baumbestand aus Buchen, Lärchen und Birken. Im südlichen Teil einige hohe Stiel-Eichen und 

Süßkirschen, daneben jüngere Bäume (Spitz-Ahorn, Berg-Ahorn, Esche) und alte Obstbäume 

(Kirsche, Birne). Allgemein geschlossene Strauchschicht aus Schlehe, Rotem Hartriegel, Pfaffen-

hütchen sowie Obstwildlingen. Am Nordwestrand dichter Schlehengürtel oberhalb der 1-2 m hohen 

Betonmauer entlang der Straße. Meist mäßig nitrophytische Krautschicht.  

Weitere geschützte Landschaftsbestandteile wie Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-

gebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, FFH-Mähwiesen, Naturparks oder Naturdenkmale 

kommen im Umfeld des Vorhabens nicht vor.  

 

3. Methode  

3.1 Europäische Vogelarten und Reptilien 

Begehungen des Untersuchungsgebietes fanden statt am 04.03., 20.03., 22.03., 17.04., 03.05., 

28.05., 18.06. und am 09.08.2019. Im Falle der Vögel wurde am frühen Morgen während der 

Zeit höchster Gesangsaktivität auf revieranzeigendes (vor allem Gesang) und brutanzeigendes 

(Eintrag von Futter und Nistmaterial, Auffinden von Nestern, Bruthöhlen) Verhalten geachtet. 

Die Beobachtungen wurden jeweils in einer Tageskarte festgehalten. Aus der Überlagerung der 

einzelnen Tageskarten wurde schließlich die Revierkarte der nachgewiesenen Vogelarten 

erstellt. Ein Revier wurde vermerkt, wenn einmalig brutanzeigendes oder mehrmalig revier-

anzeigendes Verhalten registriert wurde. 

Die anschließende Zeit des frühen Vormittags an sonnigen, windstillen Tagen ab März bis in 

den Herbst hinein eignet sich zum Nachweis von Reptilien, die an sonnigen Tagen bei 

einsetzender Erwärmung exponiert auf ihren Sonnplätzen liegen. Später am Tage kann man die 

nun aufgewärmten und aktiven Reptilien ebenfalls gut beobachten. Ab Ende Juli kann mit 

Jungtieren gerechnet werden, dadurch erhöht sich die Nachweiswahrscheinlichkeit. Tages- und 

jahreszeitliche Aktivitätsphasen wurden berücksichtigt. 

 

3.2 Fledermäuse 

Der Untersuchungsraum wurde am 04.06.2019 begutachtet. Zunächst wurde das Gebiet 

tagsüber begangen und eine Bewertung der Flächen als möglicher Lebensraum für Fledermäuse 

vorgenommen. Hierbei wurden verschiedene Aspekte wie die Eignung als Quartier- und 

Jagdlebensraum, sowie die Anbindung an angrenzende Teillebensräume und mögliche 

Transferstrecken untersucht. Die Gehölze wurden auf Baumhöhlen und auf ihre Eignung als 

Quartier hin begutachtet. Abends wurde im Untersuchungsgebiet eine Transektbegehung 

durchgeführt und Lautaufnahmen jagender Fledermäuse aufgezeichnet. Bei der Begehung 

wurde gezielt während der Abenddämmerung auf Fledermäuse geachtet, die möglicherweise 

aus vorhandenen Baumhöhlen, Gebäuden oder sonstigen Quartieren aus- bzw. einflogen. 
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Jagende und ausfliegende Fledermäuse wurden mit Fledermausdetektoren (Pettersson 

D1000X) hörbar gemacht und die Laute digital aufgezeichnet.  

 

4. Ergebnisse 

4.1 Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet wurden 13 Arten als Revierinhaber beobachtet. Feldsperling und 

Haussperling stehen in Baden-Württemberg und der BRD auf der Vorwarnliste, die Mehl-

schwalbe (Ba.-Wü. Vorwarnliste) wird in der Roten Liste der BRD als gefährdet geführt. Als 

Nahrungsgäste wurden Mauersegler, Elster, Bachstelze und Türkentaube beobachtet. Vom 

baumbestandenen Hang östlich der Dr.-Otto-Schneider-Straße liegen Einzelbeobachtungen von 

Singdrossel und Eichelhäher vor. 

Abb. 6: Revierkarte  

 

 

Entsprechend der innerörtlichen Lage des Untersuchungsgebietes sind mehrere gebäude-

brütende Arten vorhanden. Der Haussperling besiedelt zahlreiche Gebäude, im Untersuchungs-

gebiet wurde an einer Stelle der Hausrotschwanz beobachtet. Entlang der Friedenstraße, östlich 

des Vorhabengebietes, waren an 2 Gebäuden jeweils mehrere Nester der Mehlschwalbe besetzt. 

Die übrigen Arten besiedeln die Gehölzbestände des Gebiets. 

Im Bebauungsplangebiet wurden je ein Revier von Buchfink und Mönchsgrasmücke nachge-

wiesen.  
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Tab. 1: Europäische Vogelarten - Revierinhaber 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  
Rote Liste 

Ba.-Wü. BRD 

Amsel  Turdus merula  - - 

Blaumeise  Parus caeruleus  - - 

Buchfink  Fringilla coelebs  - - 

Feldsperling  Passer montanus  V V 

Girlitz  Serinus serinus  - - 

Grünfink  Carduelis chloris  - - 

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros  - - 

Haussperling  Passer domesticus  V V 

Kohlmeise  Parus major  - - 

Mehlschwalbe  Delichon urbicum  V 3 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  - - 

Ringeltaube  Columba palumbus  - - 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  - - 

 

Von Ringeltaube, Türkentaube, Stieglitz, Feldsperling und Bachstelze liegen nur Einzel-

beobachtungen vor, sodass diese Arten im Bebauungsplangebiet als Gäste gewertet werden. 

 

4.2 Reptilien 

Obwohl 6 Begehungen zur Aktivitätszeit der Reptilien bei geeigneter Witterung durchgeführt 

wurden, konnten keine Reptilien nachgewiesen werden.  

Man hätte Zaun- oder Mauereidechsen vermuten können.  

Das Vorkommen von Reptilien im Untersuchungsgebiet und im Plangebiet ist somit auszu-

schließen. 

 

4.3 Fledermäuse 

4.3.1 Nachgewiesene Arten 

Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung vier Arten sicher nachgewiesen. Als fünfte 

Art konnten wenige Sequenzen einer Art der Gattung Plecotus aufgezeichnet werden, eine 

Zuordnung zum Braunen oder Grauen Langohr war nicht möglich.  

Bei der Quartiersuche konnte keine Quartiernutzung durch Fledermäuse festgestellt werden. In 

den folgenden Tabellen (Tab. 2 und 3) werden alle vorgefundenen Arten sowie ihre Gefähr-

dungssituation aufgeführt.  

Dabei wurden vier Arten eindeutig bis auf Artniveau bestimmt (Tab. 2). Bei einigen 

Lautaufnahmen war eine eindeutige Artzuordnung nicht möglich und erfolgte daher nur auf 

Gattungsniveau oder in Gattungsgruppen (Tab. 2). Der Großteil dieser Laute dürfte zu einer der 

sicher bestimmten Arten gehören, es waren aber auch nicht bestimmbare Lautsequenzen von 

Langohrfledermäusen dabei.  
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Tab. 2: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten. 

Art  Art 
Rote Liste 

FFH BNatG 
BW D 

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 V IV s 

Abendsegler Nyctalus noctula i V? IV s 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3  IV s 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G IV s 

Erläuterungen:  

Rote Liste BW: BRAUN et al. (2003), D: MEINIG et al. (2009): 0 ausgestorben oder verschollen; 1 vom Aussterben bedroht; 2 

stark gefährdet; 3 gefährdet;  ungefährdet; R extrem seltene Arten; i gefährdete wandernde Tierart (vgl. Schnittler et al. 

1994); V Arten der Vorwarnliste; G Gefährdung unbekannten Ausmaßes; D Daten unzureichend; 

Schutzstatus: s ! Deutschland in hohem Maße für die Art verantwortlich; ? eventuell 

erhöhte Verantwortlichkeit Deutschlands, Daten ungenügend. 

 

Tab. 3: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen, nicht näher bestimmbaren Fleder-

mausgattungen. 

Art  Art 
Rote Liste 

FFH BNatSchG 
BW D 

„Myotis“-Gattung Myotis spp. Je nach Art s 

Plecotus Plecotus auritus oder austriacus Je nach Art IV s 

Legende siehe Tabelle 2. 

Alle nachgewiesenen Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet.  

Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten sind nach dem BNatSchG 

streng geschützt. 

In Baden-Württemberg ist das (hier nicht sicher nachgewiesene) Graue Langohr vom Aus-

sterben bedroht. Für die Breitflügelfledermaus liegt eine starke Gefährdung vor.  

Die Bart- und Zwergfledermaus sowie das möglicherweise vorkommende Braune Langohr 

werden in Baden-Württemberg als gefährdet eingestuft. Der Abendsegler wird als gefährdete 

wandernde Tierart betrachtet.  

In der Roten Liste Deutschlands gilt das Graue Langohr als stark gefährdet. Die Bartfledermaus, 

der Abendsegler und das Braune Langohr gelten als Arten der Vorwarnliste. Die Zwerg-

fledermaus wird als ungefährdete Art aufgeführt. Für die Breitflügelfledermaus wird eine 

Gefährdung mit unbekanntem Ausmaß angenommen. 

 

4.3.2 Ergebnisse der Quartiersuche 

Der Baumbestand im Gebiet weist nur an einem Walnussbaum für Fledermäuse potentiell 

geeigneten Höhlungen bzw. Spalten auf. Eine tatsächliche Quartiernutzung konnte nicht 

nachgewiesen werden. 
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Die Gebäude im Gebiet bzw. die angrenzenden Gebäude weisen ein geringes Quartierpotential 

für Fledermäuse auf. Eine tatsächliche Quartiernutzung war nicht nachweisbar. 

 

4.3.3 Ergebnisse der Transektbegehungen 

Im Rahmen der Untersuchung konnten insgesamt zumindest fünf Fledermausarten, davon vier 

mit klarer Artzuordnung, nachgewiesen werden. Der Großteil der akustischen Nachweise betraf 

die Zwergfledermaus. Insbesondere im Bereich der Randstrukturen (Bäume, Hecken) auf der 

Westseite wurden auch Bartfledermäuse und eine unbestimmte Langohr-Art aufgenommen. 

Über den weiter südlich angrenzenden Sportplätzen und im Bereich der offenen Ruderal-/ 

Wiesenfläche im Untersuchungsraum wurden einzelne jagende Breitflügelfledermäuse 

beobachtet. Weiterhin wurden Überflüge von einzelnen Abendseglern aufgezeichnet. 

Bei den Transektbegehungen wurde auf regelmäßig beflogene Transferstrecken, auf Flug-

straßen und die Jagd entlang von Leitstrukturen geachtet. Deutliche Flugbewegungen ergaben 

sich nur in Nord-Südrichtung am Westrand des Gebietes, den Hecken und Bäumen folgend. 

 

4.3.4 Kurzbeschreibung nachgewiesener Arten 

Die Bartfledermaus (Myotis mystacinus) ist eine typische „Fensterladen“-Fledermaus; sie 

besiedelt vor allem schmale Spaltenquartiere an Gebäuden. Es sind aber auch Kolonien aus 

Wäldern und in Waldnähe außerhalb von Siedlungen bekannt. Die Jagdgebiete liegen in 

strukturreichem Offenland, aber auch in Auwäldern und entlang von Gewässern. Während einer 

Nacht werden die Jagdgebiete häufig gewechselt. Sie ist ein wenig spezialisierter Jäger mit 

einem breiten Nahrungsspektrum. Sie beutet gerne Massenvorkommen wie z.B. von Kohl-

schnaken aus. M. mystacinus jagt niedrig und bis in Höhen von 6-15 Metern, Transferflüge 

erfolgen meist in 2-5 Metern Höhe. Neben der Zwergfledermaus stellt sie das häufigste 

Verkehrsopfer dar, insbesondere auf Transferstrecken von Wochenstubenquartieren aus ist die 

Mortalitätsrate vor allem unter Jungtieren sehr hoch. Die Art ist in den letzten Jahren aufgrund 

ihrer Ansprüche an Quartiere und an naturnahe kleingekammerte Jagdlebensräume lokal 

deutlich im Rückgang begriffen. Als Charakterart extensiver landwirtschaftlicher Gebiete mit 

hohem Grünlandanteil und Streuobstwiesen und insgesamt hohem Strukturreichtum ist sie auf 

den Erhalt entsprechender Landschaftsräume angewiesen. Akustisch ist die Art nicht sicher von 

der Brandtfledermaus zu unterschieden, potentiell kommen beide Arten in der Umgebung vor. 

Da sich die Betroffenheiten beider Arten im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung 

jedoch nicht unterscheiden und keine Quartiere betroffen sind, wird das Artenpaar hier unter 

der mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit vorkommenden Art Bartfledermaus abge-

handelt. 

Quartiere der Bartfledermaus dürften sich im angrenzenden Siedlungsraum befinden. Die 

Gehölze im Eingriffsgebiet wurden von Einzeltieren bejagt und der Westrand des Gebietes in 

Nord-Südrichtung als Flugweg genutzt. 

Der Abendsegler (Nyctalus noctula) ist ein Baumhöhlen-Bewohner, wobei er als Zwischen- 

und Winterquartier auch gerne Spalten an Gebäuden besiedelt. Die Tiere nutzen gleichzeitig 

mehrere eng benachbarte Quartiere, die häufig gewechselt werden. 
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Oft wird dabei auch die Gruppenzusammensetzung geändert. Bei den während des Sommers 

nachgewiesenen Tieren handelte es sich zumeist um Männchen, die den Sommer fernab der 

Fortpflanzungsgebiete, die in Deutschland beispielsweise in Brandenburg liegen, verbringen. 

Nur während der Zugzeit und im Winter treten in Südwestdeutschland regelmäßig Weibchen 

des Abendseglers auf. Abendseglermännchen zeigen eine hohe Treue zu ihren Quartieren. Der 

Abendsegler ist bei uns v.a. während der Durchzugszeit nicht selten. Jagdgebiete befinden sich 

vorwiegend in Gewässer- und Waldnähe. Die Jagd erfolgt im freien Luftraum in großen Höhen 

im schnellen Flug. Entsprechend wenig wird er direkt von Zerschneidungswirkungen durch 

Straßen beeinträchtigt. 

Die wenigen Nachweise von Abendseglern bezogen sich auf in größerer Höhe überfliegende 

Tiere, deren Auftreten keinen Bezug zur Landschaft bzw. dem Untersuchungsraum erkennen 

ließen. Es ergaben sich keine Hinweise auf nahegelegene Quartiere oder essentielle Jagd-

habitate. 

Bei der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) handelt es sich um einen extremen Kultur-

folger. Sie ist als Spaltenbewohner an Gebäuden die häufigste Fledermausart in Baden-

Württemberg. In der Auswahl ihrer Jagdgebiete ist sie relativ flexibel, bevorzugt aber 

gewässerreiche Gebiete und Ränder von Gehölzstandorten. Während der Jungenaufzucht 

werden die Quartiere häufig gewechselt. Obwohl sie überall recht häufig ist, ist sie dennoch 

eine streng geschützte Art. Eingriffe in den Lebensraum der Zwergfledermaus sind überall dort 

problematisch, wo eine große Zahl an Tieren betroffen ist, also in Wochenstuben, an Schwärm- 

und Winterquartieren und auf Transferstrecken. Solche Orte können von hunderten Tieren 

regelmäßig jedes Jahr aufgesucht werden und fortlaufende Gefährdungen können so im Laufe 

der Zeit zu einer starken Beeinträchtigung lokaler Vorkommen führen. Die Art jagt zumeist 

niedrig aber auch bis in Höhen von 20 Metern, Transferflüge erfolgen meist in 2-5 Metern 

Höhe. Die Art ist das häufigste Verkehrsopfer unter Fledermäusen. Insbesondere auf 

Transferstrecken, die von Wochenstubenquartieren ausgehen, ist die Mortalitätsrate vor allem 

unter Jungtieren sehr hoch. 

Quartiere der Art dürften sich im angrenzenden Siedlungsgebiet befinden. Insgesamt war die 

Zwergfledermaus die mit Abstand häufigste Art im Gebiet. Alle Bereiche wurden bejagt, 

Schwerpunkt bildeten die Gehölzränder. 

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist eine typische Gebäude-Fledermaus 

niedriger Lagen, die ihre höchste Populationsdichte in den Niederungen von Rhein, Neckar und 

Donau erreicht. Die Quartiere und Jagdgebiete liegen im Siedlungsbereich, in gehölzreichen, 

parkartigen Landschaften mit hohem Grünlandanteil und in Gewässernähe. Bei der Jagd zeigen 

Breitflügelfledermäuse unterschiedliche Strategien. So kommt sowohl die Jagd entlang von 

Gehölzvegetationen in wenigen Metern Höhe als auch bis in die Wipfelregionen vor. Diese 

Strategie ist vergleichbar mit der Jagd um Straßenlaternen, wo sie häufig angetroffen werden 

kann. Des Weiteren gibt es Flüge in 3-8 Metern Höhe über Weiden, Wiesen und Parkanlagen 

mit Sinkflügen bis knapp über den Boden. Gleich dem Abendsegler kann die 

Breitflügelfledermaus aber auch bei der Jagd im freien Luftraum beobachtet werden, hier zeigt 

sie allerdings einen langsameren Flug als der Abendsegler.  
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Die Art ist in ihren Lebensraumansprüchen relativ flexibel. Sie ist insbesondere durch den 

Verlust geeigneter Quartiere an Gebäuden bedroht, im Jagdgebiet ist sie aufgrund des meist 

hohen Jagdfluges (bis zu 10 Metern) kaum von Zerschneidungswirkungen, sehr wohl aber von 

Habitatveränderungen betroffen. 

Quartiere der Breitflügelfledermaus dürften sich im angrenzenden Siedlungsraum befinden. 

Die Wiesenflächen und südlich angrenzenden Sportanlagen werden als Jagdgebiet genutzt.  

Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) ist in seinen Vorkommen in Baden-Württemberg auf 

niedrige Lagen unter 550 Meter über dem Meeresspiegel beschränkt, wo es in seinen Quartieren 

warme Bedingungen vorfindet. Es ist eine typische „Dorffledermaus“, die nahezu 

ausschließlich Gebäude- und Spaltenquartiere besiedelt. Die Weibchen der Art schließen sich 

zu Kolonien von 10-30 Tieren zusammen und nutzen vor allem Dachräume, häufig Kirchen als 

Quartier. Dabei verstecken sich die Tiere oft in schmalen Spalten und sind dann kaum 

auffindbar. Die Männchen der Art hängen meist einzeln in benachbarten Gebäuden. Die 

Wochenstuben etablieren sich ab April, ab Ende Mai sind die Weibchen deutlich sichtbar 

trächtig, die Jungen werden Ende Juni geboren. Ab Ende Juli werden die Jungtiere flügge und 

erlangen im Laufe des August die Selbstständigkeit. Als Jagdgebiet werden vor allem reich 

strukturiertes Offenland und Streuobstgebiete genutzt. Die Beute wird meistens im freien 

Luftraum in einer Höhe von 2-5 Metern erbeutet, aber auch eine Jagd knapp über dem Boden 

kann beobachtet werden. Hauptbeute sind Nachtfalter, die oft an Hangplätze getragen und dort 

verzehrt werden. Die Verluste von Grüngürteln im Siedlungsgebiet, der starke Rückgang 

artenreicher Mähwiesen und Streuobstwiesen und eine insgesamt sehr hohe Pestizidbelastung 

im Offenland sind zwangsweise mit dem Verlust von Jagdgebieten des Grauen Langohrs 

gekoppelt. Durch die Sanierung von Gebäuden, in denen sich die Quartiere der Art befinden, 

ist ein stetiger Rückgang der Quartiermöglichkeiten zu verzeichnen. Zahlreiche ehemalige 

Wochenstubenhangplätze gingen durch Sanierungsarbeiten und Taubenschutzmaßnahmen 

verloren. Derzeit sind in Baden-Württemberg weniger als 20 Wochenstuben bekannt, was sich 

auch in der Einstufung der Roten Liste Baden-Württembergs in die Kategorie „vom Aussterben 

bedroht“ widerspiegelt. 

Eine klare Artbestimmung der Lautaufnahmen vom Westrand des Untersuchungsraumes an den 

Gehölzen war nicht möglich. 

Das Braune Langohr (Plecotus auritus) ist in allen Höhenlagen häufig und besiedelt entweder 

Gebäude (häufig Kirchen), Baumhöhlen oder Nistkästen. Sie wechseln ihre Quartiere relativ 

häufig. Jagdgebiete liegen vor allem in Wäldern (Laub- und Nadelwälder), aber auch in der 

Nähe von dörflichen und städtischen Siedlungen. Das Braune Langohr ist ein typischer 

„gleaner“, d.h. sie „pflückt“ die Nahrung direkt von der Vegetation ab. Sie jagen aber auch im 

freien Luftraum, z.B. nach Nachtfaltern. Im Gegensatz zu den meisten anderen mittel-

europäischen Fledermausarten gibt es im Sommer keine deutliche Trennung zwischen Wochen-

stuben und Männchenquartieren. Meist handelt es sich bei den Männchen um unerfahrene 

Jungtiere aus dem Vorjahr. Weibchen zeigen eine hohe Bindung an ihre Geburtskolonien. Nahe 

verwandte Weibchen sind so über mehrere Generationen in einer Wochenstube nachweisbar 

(ähnlich wie bei der Bechsteinfledermaus).  
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Durch seinen langsamen und niedrigen Flug ist das Braune Langohr stark durch die 

Fragmentierung von Teillebensräumen durch den Straßenverkehr betroffen. 

Eine klare Artbestimmung der Lautaufnahmen vom Westrand des Untersuchungsraumes an den 

Gehölzen war nicht möglich. 

 

5. Konfliktermittlung 

5.1 Gesetzliche Grundlage 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot) 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 (1) 

Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot). 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG, Beschädigungsverbot), 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

§ 44 Absatz 5 sieht für bestimmte Fälle Ausnahmen vor (Legalausnahme). Für 

Planungsvorhaben sind alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäischen 

Vogelarten Gegenstand der speziellen artenschutzrechtlichen Betrachtung. 

 

5.2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

5.2.1 Europäische Vogelarten 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot 

Im Plangebiet wurde je ein Revier von Mönchsgrasmücke und Buchfink nachgewíesen. Mit 

Vogelbruten ist also zu rechnen. Im Zuge der Baufeldfreimachung (z.B. Gehölzrodung) wären 

vor allem Gelege und Nestlinge betroffen. Daher müssen eventuell erforderliche Rodungen im 

Winterhalbjahr außerhalb der Brutzeit erfolgen.  

Mit einer starken Zunahme des Verkehrsaufkommens ist nicht zu rechnen, sodass das das 

Kollisionsrisiko nicht signifikant erhöht wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass an 

den geplanten Gebäuden keine großflächigen, spiegelnden Fenster oder Fassaden vorgesehen 

sind. Andernfalls müssen geeignete Maßnahmen gegen Vogelschlag getroffen werden.  
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§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot 

Eine Störung europäischer Vogelarten ist nicht zu erwarten. Die nachgewiesenen Arten sind 

Kulturfolger oder doch Arten, die menschliche Aktivitäten tolerieren. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG Beschädigungsverbot  

Im Plangebiet wurden lediglich 2 Reviere nachgewiesen (Mönchsgrasmücke und Buchfink). 

Diese können im räumlichen Zusammenhang in benachbarte Gehölzbestände verlagert werden, 

sodass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt.  

Daher ist mit dem Eintreten des Verbotstatbestandes nicht zu rechnen.  

Wichtig ist, dass die aktuellen Nachweisorte außerhalb des Plangebiets nicht durch Bauneben-

flächen beeinträchtigt werden. Dies würde ihre Funktion beeinträchtigen und damit den 

Verbotstatbestand nicht mehr uneingeschränkt ausschließen. 

 

5.2.2 Reptilien 

Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet und im Plangebiet nicht nachgewiesen. 

Mit dem Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist daher nicht zu rechnen. 

 

5.2.3 Fledermäuse 

Die Transektbegehungen, die automatischen Lautaufzeichnungen und die Quartiersuche 

erbrachten Nachweise von fünf Fledermausarten, wobei ein Nachweis nicht sicher einer von 

zwei möglichen Arten zuzuordnen war. Eingriffsrelevant sind vor allem die 

Jagdgebietsnutzungen von Bartfledermaus, Breitflügelfledermaus und der unbestimmten 

Langohr-Art.  

Quartiere sind nicht unmittelbar betroffen. 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot 

Die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen, auch durch ein erhöhtes Kollisionsrisiko, ist 

nicht zu erwarten. 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot 

Eine Störung wäre durch eine erhebliche Erhöhung des Licht- und/oder Lärmpegels auf bisher 

relativ beruhigte und abgeschirmte Bereiche zu erwarten und könnte unter anderem das Graue 

oder Braune Langohr negativ beeinträchtigen. Daher ist sicherzustellen, dass die verbleibenden 

Restbereiche des Baumbestandes von Beleuchtungseffekten und starker Lärmentwicklung 

abgeschirmt werden.  

Es wird empfohlen entlang der Westseite des Gebietes einen Gehölzsaum anzulegen bzw. die 

vorhandenen Gehölze zu erhalten. 
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Eine insektenfreundliche Beleuchtung mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung, geringst-

möglicher Abstrahlung in die Umgebung und bedarfsgerechter Steuerung oder Abschaltung in 

den Morgenstunden ist anzuraten. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG Beschädigungsverbot 

Ein erheblicher Quartierverlust ist aus der vorliegenden Planung und der geringen Anzahl 

geeigneter Quartiermöglichkeiten derzeit auszuschließen.  

Um eine Beeinträchtigung der betroffenen Population durch den Verlust von Jagdgebieten bzw. 

durch eine reduzierte Insektenverfügbarkeit (essentielle Nahrungshabitate) auszuschließen, 

wird insbesondere der Erhalt von größeren Bäumen und die Nachpflanzung eines Gehölz-

saumes auf der Westseite empfohlen. 

Das Pflanzgebot im Bebauungsplan muss standortgerechte einheimische Pflanzenarten 

umfassen, um eine für Fledermäuse geeignete Entwicklung von Beuteinsekten sicherzustellen. 
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Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 

Stand: Mai 2012 

  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

1. Vorhaben bzw. Planung: Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 

Im Gewann Ziegelwiesen im Ortsteil Lienzingen der Gemeinde Mühlacker ist die Erstellung eines 
Bebauungsplans zum Neubau des örtlichen Kindergartens geplant.  

Für die saP relevante Planunterlagen:  

Erläuterung zur artenschutzrechtlichen Prüfung (Planungsbüro Beck und Partner, 05.02.2020) 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL, Fledermäuse 

 Europäische Vogelart2 
 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Breitflügelfledermaus 

Bartfledermaus 

Zwergfledermaus 

Langohrart 
 

Eptesicus serotinus 

Myotis mystacinus 

Pipistrellus pipistrellus 

Plecotus spec. 

(Gefährdung siehe 
Bericht) 

 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. 

Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. An-
gaben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren 
räumliche Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vor-
habens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charak-
ter der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 
 

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist eine typische Gebäude-Fledermaus niedriger Lagen, die 
ihre höchste Populationsdichte in den Niederungen von Rhein, Neckar und Donau erreicht. Die Quartiere und 
Jagdgebiete liegen im Siedlungsbereich, in gehölzreichen, parkartigen Landschaften mit hohem Grünlandan-
teil und in Gewässernähe. Bei der Jagd zeigen Breitflügelfledermäuse unterschiedliche Strategien.  
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So kommt sowohl die Jagd entlang von Gehölzvegetationen in wenigen Metern Höhe als auch bis in die Wip-
felregionen vor. Diese Strategie ist vergleichbar mit der Jagd um Straßenlaternen, wo sie häufig angetroffen 
werden kann. Des Weiteren gibt es Flüge in 3-8 Metern Höhe über Weiden, Wiesen und Parkanlagen mit 
Sinkflügen bis knapp über den Boden. Gleich dem Abendsegler kann die Breitflügelfledermaus aber auch bei 
der Jagd im freien Luftraum beobachtet werden, hier zeigt sie allerdings einen langsameren Flug als der 
Abendsegler. Die Art ist in ihren Lebensraumansprüchen relativ flexibel. Sie ist insbesondere durch den Ver-
lust geeigneter Quartiere an Gebäuden bedroht, im Jagdgebiet ist sie aufgrund des meist hohen Jagdfluges 
(bis zu 10 Metern) kaum von Zerschneidungswirkungen, sehr wohl aber von Habitatveränderungen betroffen. 

Die Bartfledermaus (Myotis mystacinus) ist eine typische „Fensterladen“-Fledermaus sie besiedelt vor allem 
schmale Spaltenquartiere an Gebäuden. Es sind aber auch Kolonien aus Wäldern und in Waldnähe außer-
halb von Siedlungen bekannt. Die Jagdgebiete liegen in strukturreichem Offenland, aber auch in Auwäldern 
und entlang von Gewässern. Während einer Nacht werden die Jagdgebiete häufig gewechselt. Sie ist ein 
wenig spezialisierter Jäger mit einem breiten Nahrungsspektrum. Sie beutet gerne Massenvorkommen wie 
z.B. von Kohlschnaken aus. M. mystacinus jagt niedrig und bis in Höhen von 6-15 Metern, Transferflüge er-
folgen meist in 2-5 Metern Höhe. Neben der Zwergfledermaus stellt sie das häufigste Verkehrsopfer dar, ins-
besondere auf Transferstrecken von Wochenstubenquartieren aus ist die Mortalitätsrate vor allem unter 
Jungtieren sehr hoch. Die Art ist in den letzten Jahren aufgrund ihrer Ansprüche an Quartiere und an natur-
nahe kleingekammerte Jagdlebensräume lokal deutlich im Rückgang begriffen. Als Charakterart extensiver 
landwirtschaftlicher Gebiete mit hohem Grünlandanteil und Streuobstwiesen und insgesamt hohem Struktur-
reichtum ist sie auf den Erhalt entsprechender Landschaftsräume angewiesen. Akustisch ist die Art nicht si-
cher von der Brandtfledermaus zu unterschieden, potentiell kommen beide Arten in der Umgebung vor. Da 
sich die Betroffenheiten beider Arten im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung jedoch nicht unter-
scheiden und keine Quartiere betroffen sind, wird das Artenpaar hier unter der mit wesentlich höherer Wahr-
scheinlichkeit vorkommenden Art Bartfledermaus abgehandelt. 

Bei der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) handelt es sich um einen extremen Kulturfolger. Sie ist als 
Spaltenbewohner an Gebäuden die häufigste Fledermausart in Baden-Württemberg. In der Auswahl ihrer 
Jagdgebiete ist sie relativ flexibel, bevorzugt aber gewässerreiche Gebiete und Ränder von Gehölzstandor-
ten. Während der Jungenaufzucht werden die Quartiere häufig gewechselt. Obwohl sie überall recht häufig 
ist, ist sie dennoch eine streng geschützte Art. Eingriffe in den Lebensraum der Zwergfledermaus sind überall 
dort problematisch, wo eine große Zahl an Tieren betroffen ist, also in Wochenstuben, an Schwärm- und 
Winterquartieren und auf Transferstrecken. Solche Orte können von hunderten Tieren regelmäßig jedes Jahr 
aufgesucht werden und fortlaufende Gefährdungen können so im Laufe der Zeit zu einer starken Beeinträch-
tigung lokaler Vorkommen führen. Die Art jagt zumeist niedrig aber auch bis in Höhen von 20 Metern, Trans-
ferflüge erfolgen meist in 2-5 Metern Höhe. Die Art ist das häufigste Verkehrsopfer unter Fledermäusen. Ins-
besondere auf Transferstrecken, die von Wochenstubenquartieren ausgehen, ist die Mortalitätsrate vor allem 
unter Jungtieren sehr hoch. 

Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) ist in seinen Vorkommen in Baden-Württemberg auf niedrige La-
gen unter 550 Meter über dem Meeresspiegel beschränkt, wo es in seinen Quartieren warme Bedingungen 
vorfindet. Es ist eine typische „Dorffledermaus“, die nahezu ausschließlich Gebäude- und Spaltenquartiere 
besiedelt. Die Weibchen der Art schließen sich zu Kolonien von 10-30 Tieren zusammen und nutzen vor al-
lem Dachräume, häufig Kirchen als Quartier. Dabei verstecken sich die Tiere oft in schmalen Spalten und 
sind dann kaum auffindbar. Die Männchen der Art hängen meist einzeln in benachbarten Gebäuden. Die 
Wochenstuben etablieren sich ab April, ab Ende Mai sind die Weibchen deutlich sichtbar trächtig, die Jungen 
werden Ende Juni geboren. Ab Ende Juli werden die Jungtiere flügge und erlangen im Laufe des August die 
Selbstständigkeit. Als Jagdgebiet werden vor allem reich strukturiertes Offenland und Streuobstgebiete ge-
nutzt. Die Beute wird meistens im freien Luftraum in einer Höhe von 2-5 Metern erbeutet, aber auch eine 
Jagd knapp über dem Boden kann beobachtet werden. Hauptbeute sind Nachtfalter, die oft an Hangplätze 
getragen und dort verzehrt werden. 

Das Braune Langohr (Plecotus auritus) ist in allen Höhenlagen häufig und besiedelt entweder Gebäude (häu-
fig Kirchen), Baumhöhlen oder Nistkästen. Sie wechseln ihre Quartiere relativ häufig. Jagdgebiete liegen vor 
allem in Wäldern (Laub- und Nadelwälder), aber auch in der Nähe von dörflichen und städtischen Siedlun-
gen. Das Braune Langohr ist ein typischer „gleaner“, d.h. sie „pflückt“ die Nahrung direkt von der Vegetation 
ab. Sie jagen aber auch im freien Luftraum, z.B. nach Nachtfaltern. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
mitteleuropäischen Fledermausarten gibt es im Sommer keine deutliche Trennung zwischen Wochenstuben 
und Männchenquartieren. Meist handelt es sich bei den Männchen um unerfahrene Jungtiere aus dem Vor-
jahr. Weibchen zeigen eine hohe Bindung an ihre Geburtskolonien. Nahe verwandte Weibchen sind so über 
mehrere Generationen in einer Wochenstube nachweisbar. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 
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3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 

 Lage zum Vorhaben, 

 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 
 

Das Bebauungsplangebiet wird als Nahrungshabitat genutzt. Die Fledermäuse jagen an den Gehölzen 
und über der Wiesenfläche. Die Gehölze an der Westseite dienen als Flugstraße in Nord-Südrichtung 

 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen 
wäre).      

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Über die lokalen Populationen ist nichts bekannt. Quartiere bzw. Wochenstuben können in der an-
grenzenden Siedlung vermutet werden. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte er-
folgen. 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

Kein Nachweis einer Quartiernutzung im Plangebiet, nur geringe Quartiereignung 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-
digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 
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Beseitigung der Gehölze am Westrand des Plangebiets bedeutet Verlust von Nahrungshabitat 
und Flugstraße 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 Beschreibung der Auswirkungen.      

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
 

Um eine Beeinträchtigung der betroffenen Population durch den Verlust von Jagdgebieten 
bzw. durch eine reduzierte Insektenverfügbarkeit (essentielle Nahrungshabitate) auszuschlie-
ßen, wird insbesondere der Erhalt von größeren Bäumen und die Nachpflanzung eines Ge-
hölzsaumes auf der Westseite empfohlen. Das Pflanzgebot im Bebauungsplan muss stand-
ortgerechte einheimische Pflanzenarten umfassen, um eine für Fledermäuse geeignete Ent-
wicklung von Beuteinsekten sicherzustellen. 

 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen.      
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 

 Art und Umfang der Maßnahmen,  

  der ökologischen Wirkungsweise,  

  dem räumlichen Zusammenhang,  

  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  

  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  

  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  

  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 

  der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen.       

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.       
 
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 

 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  
Planung und/oder 

 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich.      
 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 

Es findet keine Verkehrszunahme zur Nachtzeit statt, es handelt sich lediglich um langsamen 
Anwohnerverkehr. 
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.      
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Eine Störung wäre durch eine erhebliche Erhöhung des Licht- und Lärmpegels auf bisher relativ beruhig-
te und abgeschirmte Bereiche zu erwarten und könnte unter anderem das Graue oder Braune Langohr 
negativ beeinträchtigen. 
 
Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen.      

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Es ist sicherzustellen, dass die verbleibenden Restbereiche des Baumbestandes von Beleuchtungsef-
fekten und starker Lärmentwicklung abgeschirmt werden. Es wird empfohlen entlang der Westseite des 
Gebietes einen Gehölzsaum anzulegen bzw. die vorhandenen Gehölze zu erhalten. Eine insekten-
freundliche Beleuchtung mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung, geringstmöglicher Abstrahlung in 
die Umgebung und bedarfsgerechter Steuerung oder Abschaltung in den Morgenstunden ist anzuraten. 



FORMBLATT ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG VON ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL UND VON  
EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH §§ 44 UND 45 BNATSCHG   Seite 6 

 
 
Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung.      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 
 



  

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 

Stand: Mai 2012 

  

 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
 

Im Gewann Ziegelwiesen im Ortsteil Lienzingen der Gemeinde Mühlacker ist die Erstellung eines 
Bebauungsplans zum Neubau des örtlichen Kindergartens geplant.  
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

 Erläuterung zur artenschutzrechtlichen Prüfung (Planungsbüro Beck und Partner, 05.02.2020) 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 Gehölzbrüter im Plangebiet 
, 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Buchfink 
Mönchsgrasmücke 
 

Fringilla coelebs 
Sylvia atricapilla 
 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Textliche Kurzbeschreibung mit Quellenangaben4. Insbesondere: 

 Angaben zur Art und zum Flächenanspruch bezüglich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Anga-
ben zur Reviergröße, Nistplatztreue), essentiellen Teilhabitate und Nahrungshabitate und deren räumliche 
Abgrenzung. 

 Artspezifische Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen des Vorha-
bens. 

 Dauer der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten und Charakter 
der in diesen Phasen beanspruchten Gebiete / Flächen. 

Lebensraum des Buchfinken ist baumbestandenes Gelände aller Art: Laub-, Misch- und Nadelwald, Streu-
obstwiesen, Feldgehölze, Parks, Gärten usw. mit nicht zu dichter Kraut- und Strauchschicht. Auch kleine 
Baumgruppen und Einzelbäume können besiedelt werden. Die Siedlungsdichte variiert mit der Habitatquali-
tät. Die höchsten Werte erreicht der Buchfink auf Friedhöfen. Es werden Werte von 25 Brutpaaren bzw. 49 
singenden Männchen / 10 ha genannt. Der Buchfink ist Freibrüter, der sein Nest bevorzugt in Bäumen oder 
Büschen, meist in einer Höhe unter 10 m, errichtet. Es werden 1 – 2 Jahresbruten durchgeführt.  
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Buchfinken sind Standvögel, Teilzieher und Kurzstreckenzieher, die im westlichen Mittelmeerraum überwin-
tern. In Baden-Württemberg überwintern auch Individuen nördlicher Herkunft. 
 
Die Mönchsgrasmücke bewohnt ein breites Habitatspektrum: Laub-, Misch- und Nadelwälder mit Laubun-
terholz, gebüschreiche, baumbestandene Parks und Gärten bis in die Großstadtzentren. Die höchsten Sied-
lungsdichten erreicht sie an feuchten Standorten, insbesondere in Auwäldern. Es besteht eine auffällige Vor-
liebe für immergrüne Vegetation, z.B. Efeu. In geschlossenen Wäldern werden die Nester in den randlichen 
Gebüschsäumen oder an lichten Stellen angelegt. Untersuchungen zur Siedlungsdichte in einem auwaldarti-
gen Park ergaben Werte zwischen 10,4 und 12,3 Brutpaare/10 ha. Das Nest wird in geringer Höhe (im Mittel 
95 cm) in der Vegetation angelegt. In der Regel erfolgt eine Jahresbrut, Ersatzbruten kommen vor. Die hei-
mischen Mönchsgrasmücken überwintern im westlichen Mittelmeerraum und Westafrika, seit jüngerer Zeit 
auch in England und Irland. Die Rote Liste für Baden-Württemberg weist steigende Bestandszahlen auf. 
 
Quelle: Grundlagenwerk Die Vögel Baden-Württembergs   

 
3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 
4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Kurzbeschreibung mit Quellenangaben, insbesondere zur: 

 Bedeutung des Vorkommens (lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit), 

 Lage zum Vorhaben, 

 Art des Habitats (z.B. Brut- oder Nahrungshabitat). 

  
Es handelt sich um Brut- und Nahrungshabitate. Im Plangebiet gibt es je ein Revier 
 
Im Fall eines nur potenziellen Vorkommens ist darzulegen, 

 welche Gegebenheiten (insb. Biotopstrukturen) für die Möglichkeit des Vorkommens der Art sprechen 
und 

 aus welchen Gründen der Nachweis des Vorkommens nicht geführt werden konnte (Worst-case-
Analysen sind allerdings nur zulässig, wenn wissenschaftliche Erkenntnislücken vorhanden sind, die 
nicht behebbar sind) bzw. nicht geführt werden muss (z.B. wenn die Art durch die Vorhabenwirkungen 
nicht in verbotsrelevanter Weise betroffen werden kann oder wenn eine Ermittlung des Artvorkommens 
unverhältnismäßig wäre, was jedoch von der zuständigen Naturschutzbehörde festzustellen wäre). 

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Kurzbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population einschließlich ihrer Abgrenzung;       
Begründung des Erhaltungszustandes (Zustand der Population, Habitatqualität, Beeinträchtigungen). 
 

Die genannten Arten wurden im Plangebiet und in der weiteren Umgebung mehrfach beobachtet. Es 
handelt sich um häufige und verbreitete Arten, die auch außerhalb der Ortschaft in Hecken und Wäldern 
vorkommen. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann für diese Arten als günstig bezeichnet 
werden. 

 

3.4  Kartografische Darstellung 

Insbesondere kartografische Darstellung des Artvorkommens / der lokalen Population, der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, essentiellen Teilhabitate sowie der Nahrungshabitate5. 

5  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gem. Karte erfolgen. 
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4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
 
 Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben 
 ausgehenden Wirkungen sowie der konkret betroffenen Fortpflanzungs- oder   
 Ruhestätten. 
 

Die genannten Arten verlieren im Zuge des Vorhabens je ein Revier und damit eine Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 3. der Hinweise zu den zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  

 
 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Nahrungshabitate und oder andere 
 essentielle Teilhabitate sowie Einschätzung der Rückwirkungen auf die Fortpflanzungs-  
 oder Ruhestätten. 

 
c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
 (vgl. LANA stA "Arten- und Biotopschutz": Ziffer I. 2. der Hinweise zu den zentralen  
 unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes, 2009)  
 
 Beschreibung der Auswirkungen. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen; ggf. Angabe der verbleibenden  
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  

Kurze Begründung, dass die Eingriffsregelung korrekt abgearbeitet worden ist, und  
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen. 

 
f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Prüfung, ob im räumlichen Zusammenhang geeignete (und nicht bereits anderweitig  
 besetzte) Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Individuen bestehen. 
 

Für 2 Reviere gibt es im räumlichen Zusammenhang ausreichend Ausweichmöglichkeiten 
 
g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 
 
 Beschreibung der Maßnahmen, die zum Funktionserhalt der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang vorgesehen sind, mit Angaben zu: 

 Art und Umfang der Maßnahmen,  

  der ökologischen Wirkungsweise,  

  dem räumlichen Zusammenhang,  
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  Beginn und Dauer der Maßnahmen (Umsetzungszeitrahmen),  

  der Prognose, wann die ökologische Funktion erreicht sein wird,  

  der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen,  

  der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement 

  der rechtl. Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächl. u. rechtl. Verfügbarkeit). 
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

h) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
 

 

4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen sowie Darstellung und ggf. Quantifizierung von  
Beeinträchtigungen. 
 

 Gehölzrodung und Baufeldfreimachung zur Brutzeit kann zum Verlust von Eiern und nicht 
flüggen Jungvögeln in den Nestern führen. 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 
 Darstellung des signifikant erhöhten Verletzungs- bzw. Tötungsrisikos.   
 Bei einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind Angaben zu: 

 den artspezifischen Verhaltensweisen, 

 der häufigen Frequentierung des Einflussbereichs des Vorhabens bzw. der  
Planung und/oder 

 der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 Wenn nein: Begründung, warum keine signifikante Schädigung prognostiziert wird. 
 
Es ist mit keiner nennenswerten Verkehrszunahme zu rechnen. Das Kollisionsrisiko wird nicht signifikant er-
höht. Werden großflächige spiegelnde (Glas-) Fassaden geplant müssen entsprechende Maßnahmen ge-
gen Vogelschlag getroffen werden.      
 
c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Kurze Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Bauzeitenregelung, 
Maßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten); ggf. Angabe der verbleibenden 
Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 

 
Bauzeitenregelung; Gehölzrodung, Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
      
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
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4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Kurze Darstellung des Konflikts mit Benennung der wesentlichen, vom Vorhaben  
ausgehenden Wirkungen (z.B. Lärm- oder Lichtimmissionen, Barriere- bzw.  
Trennwirkungen und/oder genetische Verinselung) auf die lokale Population sowie  
Darstellung und ggf. Quantifizierung von Beeinträchtigungen. 

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Kurze Beschreibung der (ggf. vorgezogen durchzuführenden) Vermeidungs- 
maßnahmen, Angaben zur Wirksamkeit (Zeitpunkt, Plausibilität, etc.) und ggf. Angabe  
der verbleibenden Beeinträchtigungen bei nur teilweise möglicher Vermeidung. 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 
 




